
 

    

   1(3) 

    

    

 

TS-26452-12SP till tyska 

 

Ausländische Führerscheine 
 
Führerscheine aus einem anderen Land können in gewissen Fällen in Schweden gültig sein. Im 

Folgenden können Sie nachlesen welche Bestimmungen für einen Führerschein, der in einem 

bestimmten Land ausgestellt wurde, gelten.   

 
Gültigkeit in Schweden für Führerscheine die innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums ausgestellt wurden  

 
Führerscheine, die in einem Staat innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) ausgestellt 

wurden, sind unter gewissen Voraussetzungen in Schweden gültig. 

 

EWR Staaten sind: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 

Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, 

Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, 

Tschechien, Ungarn und Zypern 

 

Führerscheine, die in einem Land innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) ausgestellt 

wurden, sind in Schweden gültig, wenn: 

 

 der Führerschein, in dem Land in dem er ausgestellt wurde, gültig ist 

 der Führerschein nicht gegen einen schwedischen Führerschein ausgetauscht wurde 

 der Führerscheininhaber nicht zusätzlich einen schwedischen Führerschein besitzt, der 

beschlagnahmt oder eingezogen wurde 

 

Falls Sie einen Führerschein aus einem Land innerhalb des Europäischen Wirtschafts-raums, der diese 

Bedingungen erfüllt, besitzen ist er in Schweden gültig, und zwar unabhängig davon wie lange Sie in 

Schweden amtlich gemeldet sind. Sie können auch eine Genehmigung bekommen, um als 

Begleitperson private Übungsfahrten mit einem Fahrschüler zu leiten, wenn Sie die entsprechenden 

Bedingungen dafür erfüllen.  

 
Austausch eines Führerscheins, der innerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums ausgestellt wurde 

 
Sie können Ihren Führerschein gegen einen gleichwertigen schwedischen Führerschein austauschen, 

wenn Ihr Führerschein in Schweden gültig ist und wenn Sie Ihren festen Wohnsitz in Schweden haben. 

Um sich anzumelden benötigen Sie das Formular „Antrag auf Austausch des ausländischen 

Führerscheins“ (Ansökan om utbyte av utländsk körkort), das Sie auf der Internetseite unter 

„Formulare“ (blanketter) bestellen können. Diese Seite wurde nicht übersetzt. 

 

Beachten Sie bitte, dass das schwedische Transportministerium (Transportstyrelsen) sowohl Angaben 

über Ihre Personennummer oder Ihre Ordnungsnummer als auch Ihre Adresse im Verkehrsregister 

haben muss, damit der E-Dienst „Formular bestellen“ (Beställ blankett) funktioniert. 
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Auskünfte zu Führerscheinfragen können Sie auch beim Kundendienst des schwedischen 

Transportministeriums, unter der Telefonnummer 0771-81 81 81, erhalten. 

 
Führerscheine aus anderen Ländern – Gültigkeit in Schweden 

 
Führerscheine, die in einem Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ausgestellt wurden, 

sind in Schweden gültig, wenn: 

 

 der Führerschein, in dem Land in welchem er ausgestellt wurde, gültig ist 

 der Inhaber nicht länger als ein Jahr in Schweden amtlich gemeldet ist 

 der Führerschein nicht gegen einen schwedischen Führerschein ausgetauscht wurde 

 der Führerscheininhaber nicht zusätzlich einen schwedischen Führerschein besitzt, der 

beschlagnahmt oder eingezogen wurde 

 

Es gibt internationale Übereinkommen die besagen, wie ein Führerschein auszusehen hat (siehe 

Konventionen 1949 und 1968 über den Straßenverkehr). Ein Führerschein der nicht nach diesen 

Regeln gestaltet ist und der nicht in englischer, deutscher oder französischer Sprache ist, gilt nur 

zusammen mit einer beglaubigten Übersetzung ins Englische, Deutsche, Französische, Schwedische, 

Dänische oder Norwegische. Falls der Führerschein kein Foto des Inhabers enthält, gilt er nur 

zusammen mit einem anderen amtlichen Ausweis, der ein Foto des Inhabers enthält. 

 
Austausch eines Führerscheins, der außerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums ausgestellt wurde 

 
Führerscheine, die in einem Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ausgestellt wurden, 

können nicht gegen einen schwedischen Führerschein ausgetauscht werden. 

 

Falls Sie einen Führerschein haben, der in der Schweiz oder in Japan ausgestellt wurde, dürfen Sie ihn 

jedoch gegen einen gleichwertigen schwedischen Führerschein austau-schen. Voraussetzung dafür ist, 

dass Sie die persönlichen und medizinischen Bedingungen, die für den Erhalt eines Führerscheins in 

Schweden gelten, erfüllen und dass Sie Ihren festen Wohnsitz in Schweden haben.  

 

Beachten Sie bitte! Wenn Sie einen Führerschein, der in der Schweiz oder in Japan ausgestellt wurde, 

gegen einen schwedischen Führerschein austauschen wollen, müssen Sie dies innerhalb des ersten 

Jahres, in dem Sie in Schweden amtlich gemeldet sind, tun. 

 

Zu Ihrem Antrag auf Austausch eines Führerscheins, der in der Schweiz oder in Japan ausgestellt 

wurde, müssen Sie außerdem ein Gesundheitszeugnis, das eine Bestätigung eines ausgeführten 

Sehtests enthält oder ein Arztattest dazufügen, wenn Sie einen Führerschein der Klasse C, CE, D oder 

DE beantragen wollen. Formulare für die Atteste können Sie mit Hilfe des E-Diensts „Formular 

bestellen“ (Beställ blankett) erhalten. Dieser E-Dienst wurde nicht übersetzt. 
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Gemeinsame Bestimmungen für alle ausländischen Führerscheine 
 
Sie müssen Ihren Antrag an das schwedische Transportministerium, Transportstyrelsen 701 97 Örebro, 

schicken. Für die Bearbeitung Ihres Antrags wird eine Gebühr erhoben, die Sie mittels eines 

Überweisungsträgers, den Sie von dem schwedischen Transportministerium erhalten, einzahlen. 

 

Sie müssen nachweisen können, wie lange Sie den Führerschein besessen haben. In Schweden darf ein 

Führerschein erst ab dem 18. Lebensjahr benutzt werden, selbst wenn dies schon vorher in dem Land 

tun können, das Ihnen den Führerschein ausgefertigt hat. 

 

Die Bestimmungen, die den Führerscheinentzug durch das schwedische Transport-ministerium oder 

die Beschlagnahmung eines Führerscheins durch die Polizei regeln, gelten auch für ausländische 

Führerscheine. Die Bestimmungen des Führerscheingesetzes sowie der Führerscheinverordnung gelten 

in wesentlichen Teilen auch für ausländische Führerscheine.  

 

Sondergenehmigung 

 
Laut Führerscheinverordnung kann das schwedische Transportministerium in besonders begründeten 

Fällen eine Ausnahme bewilligen, falls dadurch die Verkehrsicherheit nicht gefährdet wird.  

  

 


